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Was ist zu tun? 
Die GGG fordert weiter das MSB 
auf, Rahmenvorgaben zu entwi-
ckeln, die der unterschiedlichen 
Realitäten vor Ort gerecht werden 
(Plan B, Plan C etc.). Die durchaus 
richtige Forderung nach möglichst 
viel Präsenzunterricht muss unter 
der Berücksichtigung des Gesund-
heitsschutzes aller Beteiligten und 
des qualitativen Aspekts umge-
setzt werden. Die schulische Prä-
senz der Schüler*innen dient auch, 
aber nicht nur der Entlastung 
berufstätiger Eltern. Sie muss auch 
in Zeiten der Pandemie dem Auf-
trag der Schule nach Bildung und 
Erziehung gerecht werden. Das 
kann durch Präsenzunterricht mit 
oder ohne Maske sinnvoll sein. Es 
kann auch durch Präsenzunter-
richt unter Wahrung von Abstands-
regelungen zielführender sein. Die 
Möglichkeiten, auch Chancen in 
der Krise zu nutzen, werden zu 
wenig gesehen. Epochenunter-
richt, Lernzeiten, fächerübergrei-

fende Projekte oder Hybridunter-
richt, Stabilisierung der Kerngrup-
pen durch Verzicht auf äußere 
Differenzierung sind nur einige 
Aspekte, die an einer Reihe von 
Schulen schon vor Corona Praxis 
moderner Pädagogik waren. 
Unverzichtbar wird auch sein, sich 
einzugestehen, dass viele Schulen 
unter den aktuellen Bedingungen 
nicht das volle Programm „hun-
dertprozentige Umsetzung der 
Stundentafel“ leisten können. Hier 
ist Ehrlichkeit und Entlastung durch 
das MSB gefordert. Bei Umfang 
und Umsetzung der Stundentafel 
müssen die Schulen Freiraum 
bekommen. Die Einzelschule muss 
auf dem Hintergrund variabler 
Rahmenbedingungen des Landes 
in Absprache mit ihrer Schulauf-
sicht und den örtlichen Gesund-
heitsbehörden unter quantita-
tiven und qualitativen Aspekten 
das für sie passende Konzept ent-
wickeln und umsetzen können.

Abiturientinnen und Abiturienten 
an Gesamtschulen 2020
Bildungskarrieren, Schulerfolg und die Leistung der 
Schulform

Im Jahr 2009 haben GGG NRW und SLV-GE-NRW im Rahmen einer 
Untersuchung zu den Schulformempfehlungen der damaligen Ab-
iturient*innen die Fragwürdigkeit dieser Empfehlungen hinsichtlich 
ihres Prognosewerts nachgewiesen. Vieles hat sich seit 2009 verän-
dert, die Daten wurden und werden häufig zitiert, sie bedurften aber 
einer Aktualisierung.
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Anfang 2020 wurden die 
Gesamtschulen mit der Bitte 

angeschrieben, die Daten ihrer 
Abiturienten*innen für eine neue 
Erhebung zur Verfügung zu stel-
len. 229 von 345 Gesamtschulen 
führen derzeit Schüler*innen in 
der Jahrgangsstufe Q2, die 
übrigen Schulen sind später 
gegründet worden und noch im 
Aufbau. 96 dieser Schulen haben 
geantwortet. Das entspricht einer 
Teilnahmequote von 42% aller 
Abiturienten*innen an Gesamt-
schulen.

Die wichtigsten Ergebnisse
Die Grundschulempfehlungen 
haben keinen prognostischen 
Wert.
Noch deutlicher als im Jahr 2009 
zeigt sich im Jahr 2020 der geringe 
Prognosewert der Grundschul- 
empfehlungen. Nur 21% der Abitu-

rient*innen an Gesamtschulen 
waren am Ende ihrer Klasse 4 als 
gymnasialgeeignet prognostiziert. 
79% der Abiturienten*innen hatten 
eine andere Prognose und haben 
ihr Abitur entgegen der Empfeh-
lung erreicht.

Auffällig sind die gesunkenen 
Werte für die Hauptschulempfeh-
lung und die gymnasiale Empfeh-
lung.

Schulformempfehlungen

GGG NRW Landeskongress 2021 
mit anschließender Mitgliederversammlung 
u  Wann?  Dienstag, 9.3.2021 von 10 Uhr bis 16 Uhr - 
 ab 16 Uhr Mitgliederversammlung  
u  Wo?  Gesamtschule Münster-Mitte, Jüdefeldstr. 10, 
 48143 Münster
Bitte merken Sie sich den Termin für Ihre eigenen Planungen und die 
Fortbildungsplanung an Ihrer Schule vor.
u  Aktuelle Informationen(Anmeldeverfahren, Workshops u.ä.):  
www.ggg-web.de/nw-start
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2009 17,8 % 2,2 % 29,5 %

2020 14,8 % 64,1 % 21,1 %

Festzustellen ist eine deutliche 
Spreizung dieses Mittelwerts beim 
Vergleich der Gymnasialempfoh-
lenen nach Standorttypen. Beson-
ders hervorstechend ist mit 13,9% 
die niedrige Quote der Gymnasi-
alempfehlungen an den Schulen 
in Brennpunktlagen (Standorttyp 
5): hier werden die besonderen 
Herausforderungen dieser Schulen 
ebenso deutlich wie die hervorra-
genden Leistungen dieser Schulen 
bei der Förderung ihrer Schü-
ler*innen.

Die Erhebung hat auch gezeigt, 
dass das Raster der lediglich 5 
Standorttypen mit der besonders 
weiten Definition des Typs 5 viel zu 
grob ist: mit dem Konzept der 
Standorttypen werden die realen 
Belastungen vieler der betroffenen 
Schulen nicht hinreichend abge-
bildet. (Ein möglicher Ersatz für die 
Standorttypen wäre ein schul-
scharfer Sozialindex, der auf den 

Merkmalen der die Schulen tat-
sächlich besuchenden Schü-
ler*innen basiert.)

Kinder mit Migrationshintergrund 
werden zusätzlich benachteiligt.
Für die Abiturienten*innen des 
Jahrgangs 2020 mit Migrationshin-
tergrund ergibt sich eine noch 
deutlichere Fehleinschätzung ihrer 
Fähigkeiten im 4. Schuljahr. Nur 
11% der Abiturienten*innen mit 
Migrationshintergrund wurde die 
Prognose GY zuerkannt. Es ist ein 
großer Erfolg dieser Jugendlichen 
und der Schulform, wenn 89% trotz 
einer HA/RS Empfehlung den letz-
ten Jahrgang der Oberstufe besu-
chen.

Das System der Abschulung 
benachteiligt die Schüler*innen 
an Gymnasien.
Jährlich haben in der Sekundar-
stufe I   910 Schüler*innen vom 
Gymnasium zur Gesamtschule 
gewechselt. Man kann davon aus-
gehen, dass die überwiegende 
Mehrheit dieser Übergänger 
abgeschult wurde. Von den 910 
Schulformwechslern haben 47% 
entgegen der Prognose der Gym-
nasien das Abitur erreicht.
Das Ergebnis wirft ein besonderes 
Licht auf die Abschulungspraxis 
der Gymnasien und deren Validi-
tät. Eine Kultur des Behaltens wäre 
ein wichtiger Schritt, um dieser 
Benachteiligung vieler Schü-
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ler*innen vorzubeugen und Feh-
lentscheidungen zu vermeiden.

Insgesamt weisen die vorlie-
genden Daten und Ergebnisse 
nach, dass

 � die Schulformempfehlung 
als prognostisches Instrument 
untauglich ist,

 � der Übergang von den 
Grundschulen zu den wei-
terführenden Schulen sozial 
selektiv ist und Schüler*innen 
aus sozial nicht privilegierten 
Schichten benachteiligt,

 � die Zuweisung der Schü-
ler*innen zu verschiedenen 
Schulformen nach dem 4. 
Schuljahr zumindest zu früh 
erfolgt,

 � im integrierten Schulsystem 
vielen Schüler*innen eine 
erhöhte Bildungsteilhabe 
ermöglicht wird,

 � den integrierten Schulen eine 
Förderung der Schüler*innen 
in einem besonderen Maße 
gelingt,

 � Lernen an Gesamtschulen 
in leistungsheterogenen 
Lerngruppen leistungsschwä-
chere Schüler*innen stärkt, 
ohne leistungsstärkere Schü-
ler*innen zu hemmen.

Die Autoren – und mit ihnen 
GGG NRW und SLV-GE-NRW 
- empfehlen darum  
dringend:
1. die Abschaffung der Schul-

formempfehlungen der 
Grundschulen,

2. die schnellstmögliche Einfüh-
rung eines schulscharfen 
Sozialindex, der auf den 
Merkmalen der die Schulen 
tatsächlich besuchenden 
Schüler*innen basiert: 
- als Steuerungselement  
 für die Ressourcenzuwei- 
 sung an die Schulen, 
- als Grundlage für faire  
 Leistungsvergleiche  
 zwischen den Schulen,

3. die Bereitstellung ausgewie-
sener Ressourcen für die För-
derung von Seiteneinstei-
ger*innen in der SII (z.B. im 
Rahmen eines Ganztagszu-
schlags wie in SI),

4. ein Abschulungsverbot für 
Gymnasien und Realschulen 
in Verbindung mit der rechtli-
chen Möglichkeit, auch an 
diesen Schulformen alle 
Schulabschlüsse der Sek I zu 
erreichen,

5. die Beteiligung der Gymna-
sien an der Bewältigung der 
gesellschaftlichen Aufgaben 
(Inklusion, Integration, …)  
und damit eine Angleichung 
der Anteile an den Standort-
typen,

6. zur Lösung aller beschriebe- 
nen Probleme: die Weiterent-
wicklung des Schulsystems: 
hin zu der einen Schule für 
alle mit den Klassen 1 bis 13 
– z.B. durch eine schrittweise 
Annäherung der Profile aller 
Schulformen in NRW.

Die Langfassung 
der Ergebnisse 
dieser Untersu-
chung findet sich 
auf der Home-
page der GGG 
NRW:
u https://www.
ggg-web.de/ 
nw-start


